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Einführung

Anlass für das Dissertationsvorhaben

In den vergangenen Jahren häuften sich Fälle des Verfassers aus seiner
familiengerichtlichen Praxis, die Sorge- und Umgangsstreitigkeiten mit
muslimischen Migrantenfamilien zum Gegenstand hatten. Bei der Anwen-
dung üblicher familiengerichtlicher Herangehensweisen zeigten sich in
diesen Konstellationen teilweise erhebliche und unvorhergesehene Hin-
dernisse im Verfahrensablauf. Bei näherer Betrachtung wurde deutlich,
dass dies nicht allein auf Übersetzungsprobleme zurückzuführen war, son-
dern auch mit unterschiedlichen kulturellen Vorprägungen und Vorstell-
ungen der Beteiligten zusammenhing. Denn trotz Anwendung des deut-
schen Kindschaftsrechts trugen die Beteiligten ihre eigenen kulturellen
Vorstellungen aus ihren Herkunftsländern gedanklich in den Prozess und
prägten ihn hierdurch maßgeblich mit.

Die kulturellen Unterschiede und die Auswirkungen auf das Verfahren
werden bei einer schematischen Anwendung hergebrachter Verfahrens-
weisen schnell übersehen. Dies gilt grundsätzlich für alle familiengerichtli-
chen Verfahren, bei denen ein beteiligtes Familienmitglied eine starke in-
terkulturelle Biographie aufweist. Doch während man etwa bei der Beteili-
gung von spanischen, italienischen oder britischen Staatsangehörigen auf
einen gemeinsamen „abendländischen“ kulturellen Nenner zurückgreifen
kann, ist das Gericht bei Beteiligten aus muslimisch geprägten Staaten
mit völlig anderen kulturellen Kontexten konfrontiert. Im Bereich des
Familienrechts erscheint kaum ein Rechtssystem dem deutschen Recht
fremdartiger als das religiös geprägte islamische Familienrecht.

Angesichts der stetig zunehmenden Zahl von Migrantenfamilien in
Deutschland hat das Thema an Brisanz für die deutschen Familiengerichte
gewonnen. Während im Jahr 2000 7.296.817 Ausländer in Deutschland
lebten, waren es im Jahr 2018 bereits 10.915.455, wobei die deutschen
Staatsbürger mit ausländischen Wurzeln nicht mitgerechnet sind.1 Eine
steigende Tendenz ist auch bei der muslimischen Bevölkerung in Deutsch-
land zu verzeichnen, was durch die große Zahl von Migranten aus isla-
misch geprägten Ländern in den vergangenen Jahren bedingt ist. Wäh-

1 Bamf, Migrationsatlas 2019, S. 112.
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rend das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2011 von
3.295.084 Muslimen in Deutschland ausging, waren es im Jahr 2015 be-
reits 4.531.788.2

Vor diesem Hintergrund wird es für die Behandlung von Sorge- und
Umgangsfällen mit muslimischen Beteiligten zunehmend erforderlich, Lö-
sungen zur Überwindung der interkulturellen Verständnisprobleme zu
finden. Eine solche Betrachtung erscheint auch deswegen notwendig, weil
vergleichende Studien des deutschen mit dem islamischen Kindschafts-
recht bislang kaum vorhanden sind. So groß die Zahl der Übersichten
zu Fragen der islamischen Scheidung und der Brautgabe ist, so eklatant
ist der Mangel an vertiefenden Arbeiten zu Sorge- und Umgangsfragen.
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke in der
rechtswissenschaftlichen Literatur zu schließen.

Gang der Untersuchung

Im ersten Kapitel sollen anhand von zwei exemplarischen Fällen die typi-
schen Probleme im Kindschaftsprozess mit muslimischen Migrantenfami-
lien aufgezeigt werden. Hierbei soll auch die Frage aufgeworfen werden,
inwieweit unterschiedliche rechtskulturelle Vorstellungen der Beteiligten
den Verfahrensablauf erschweren. Anknüpfend hieran soll im zweiten Teil
der Arbeit das islamische Familienrecht mit seinen zentralen kindschafts-
rechtlichen Begriffen untersucht werden. Darüber hinaus soll die Rechts-
lage exemplarisch anhand der Länder Syrien und Afghanistan dargestellt
werden. Auch die „gelebte“ familiengerichtliche Verfahrenspraxis in die-
sen Ländern soll dabei beleuchtet werden, wozu Interviews mit syrischen
und afghanischen Rechtspraktikern geführt wurden. Im dritten Kapitel
sollen die Grundzüge des deutschen Sorge- und Umgangsrechts vorgestellt
werden, wobei sich die Darstellung an der Frage orientiert, wem im Fal-
le einer Trennung die elterlichen Aufgaben zustehen und nach welchen
Kriterien die Aufgabenzuweisung erfolgt. Sodann soll in einem vierten
Teil das dargestellte islamische „Kindschaftsrecht“ mit dem deutschen
Recht verglichen und die wesentlichen Unterschiede aufgezeigt werden.
Dabei soll auch der Umgang der deutschen internationalprivatrechtlichen
Rechtspraxis mit dem islamischen Recht beleuchtet und die Frage erör-
tert werden, inwieweit die unterschiedlichen rechtlichen Vorstellungen
miteinander in Einklang zu bringen sind. Schließlich sollen in einem

2 Bamf, Zahl der Muslime in Deutschland, S. 30.

Einführung

18



fünften Kapitel Handlungsempfehlungen für Gerichte vorgestellt werden,
um komplizierte Fälle mit muslimischen Beteiligten sachgerecht zu lenken
und zu entscheiden.

Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist zunächst praktischer Natur: es besteht darin, ein
Problem in der familiengerichtlichen Praxis zu lösen und Handlungsstra-
tegien aufzuzeigen. Hingegen soll es bei dieser Arbeit explizit nicht darum
gehen, für eine bestimmte Gruppe ein Sonderrecht im deutschen Famili-
enprozess einzuführen. Dass bei Anwendung des deutschen Sachrechts
ausschließlich die deutschen Entscheidungsmaßstäbe gelten, steht außer
Frage. Ebenso unbestritten dürfte sein, dass überkommene patriarchali-
sche Strukturen in muslimisch geprägten Staaten vielfach stark reform-
und zum Teil auch sehr kritikwürdig sind. Bei der Arbeit soll es jedoch
nicht um die Erörterung gesellschaftspolitischer Fragen, sondern um die
Lösung von konkreten und häufig in der gerichtlichen Praxis auftretenden
problematischen Fallkonstellationen gehen. Die Arbeit soll eine Orientie-
rungshilfe für Rechtsanwender im Bereich des Familienrechts liefern, die
mit den zahlreichen Problemfeldern mit muslimischen Migrantenfamilien
konfrontiert sind.

Die gewählte Herangehensweise, zur Behandlung eines nach deutschen
Maßstäben zu beurteilenden Familienkonflikts eine fremde Rechtsord-
nung zu betrachten, mag ungewöhnlich anmuten. Es soll jedoch aufge-
zeigt werden, dass speziell die kindschaftsrechtliche Praxis eine solche
Betrachtung erfordert, um die Anliegen der Beteiligten und die im Ver-
fahren auftretenden Probleme zu verstehen und bewältigen zu können.
Dabei mag sich die Frage aufdrängen, inwieweit ein solcher zusätzlicher
Aufwand für eine Minderheit im deutschen Prozess gerechtfertigt ist. Die
Antwort hierauf liefert das deutsche Recht selbst, da im Kindschaftsprozess
allein das Wohl des Kindes entscheidet und der Richter somit gehalten
ist, die zum Wohl des Kindes beste Lösung zu ergründen. Um diesem
Maßstab gerecht zu werden, bedarf es des Verständnisses des für ihn frem-
den Beziehungsgefüges und damit auch fremder kultureller Vorstellungen.
Das lohnenswerte Ergebnis des damit verbundenen Mehraufwandes liegt
in einer verständigen Lösung eines Familienkonflikts und möglicherweise
in einer auch für den Familienrichter erfreulichen Schlichtung des Streits
im Sinne des Kindeswohls.
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